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Norm

ASVG §8 Abs1 Z1 litf;

BKUVG §2 Abs1 Z2;

KBGG 2001 §28 Abs1;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 2003/08/0054 E 14. September 2005

Rechtssatz

§ 28 KBGG nimmt selbst nur jene Personen von der P ichtversicherung nach § 8 Abs. 1 Z. 1 lit. f ASVG aus, für die eine

Leistungszugehörigkeit zu einer Krankenfürsorgeeinrichtung im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 2 B-KUVG besteht (hier:

Kranken- und Unfallfürsorge für oö. Landesbedienstete). Ob und unter welchen Voraussetzungen eine solche

Leistungszugehörigkeit zu einer Krankenfürsorgeanstalt besteht, wird - unter Kompetenzgesichtspunkten

zulässigerweise - durch das jeweilige Landesgesetz geregelt. Eine Anknüpfung nach der Art des § 28 Abs. 1 KBGG führt

daher zwangsläu g dazu, dass eine Maßnahme des Landesgesetzgebers, mit welcher ein Personenkreis von der

Leistungsberechtigung gegenüber einer Krankenfürsorgeeinrichtung ausgenommen wird, die Unanwendbarkeit der im

§ 28 Abs. 1 KBGG normierten Ausnahme von der Pflichtversicherung zur Folge hat.
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